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28.05.2008 

Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Täuffelen-Gerolfingen beschliessen gestützt auf 
 
- Artikel 16 und 18 des kantonalen Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe 

(Sozialhilfegesetz) vom 11. Juni 2001, 
- Artikel 27 des Gesetzes betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

(EG ZGB) vom 28. Mai 1911, 
- Artikel 68 Abs. 2 des kantonalen Gemeindegesetzes vom 16. März 1998, 
 
nachfolgendes Reglement zur Uebertragung der Aufgaben in den Bereichen öffentliche 
Sozialhilfe und Vormundschaft: 
 
Aufgabenbereiche Art. 1 Die Gemeinde überträgt der Einwohnergemeinde Erlach die ihr 

obliegenden Aufgaben in den Bereichen 
 
a) der individuellen Sozialhilfe gemäss der Gesetzgebung über die 

öffentliche Sozialhilfe, mit Ausnahme der Aufgaben im Asylbereich 
b) der institutionellen Sozialhilfe gemäss der Gesetzgebung über die 

öffentliche Sozialhilfe, soweit die kantonale Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion das Angebot bereit stellt und finanziert  

c) der Vormundschaft. 
 
 
Sozial- und 
Vormundschaftsbehör
de, Recht 

Art. 2 1 Die Aufgaben der Sozial- und der Vormundschaftsbehörde im 
Sinne der Vorschriften über die öffentliche Sozialhilfe und 
Vormundschaft übernimmt eine Kommission der Einwohnergemeinde 
Erlach, in welcher die Gemeinde vertreten ist. 

 
 2 Die Organisation und die Zuständigkeiten der Kommission richten sich 

nach den eidgenössischen und kantonalen Vorschriften über die 
öffentliche Sozialhilfe und Vormundschaft und nach dem Recht der 
Einwohnergemeinde Erlach. 

 
 
Einzelheiten Art. 3 Der Gemeinderat regelt die Einzelheiten durch Vertrag mit der 

Einwohnergemeinde Erlach. 
 
 
Inkrafttreten Art. 4 Dieses Reglement tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch 

die zuständige kantonale Stelle am 01. Januar 2005 in Kraft. 
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28.05.2008 

Die Einwohnergemeindeversammlung hat dieses Reglement am 06. Dezember 2004 
beschlossen. 
 
 Gemeinderat Täuffelen 
 Der Präsident: Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 Ernst Bichsel Reto Wyss 
 
 
 
Auflagezeugnis: 
 
Der unterzeichnete Gemeindeschreiber von Täuffelen bescheinigt, dass das vorliegende 
Reglement vorschriftgemäss publiziert und 30 Tage vor der Gemeindeversammlung vom 06. 
Dezember 2004 öffentlich aufgelegt worden ist. 
 
Innerhalb der gesetzlichen Frist sind gegen das Reglement und gegen den diesbezüglichen 
Gemeindeversammlungsbeschluss keine Beschwerden eingereicht worden. 
 
Täuffelen, 13. Januar 2005 Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 Reto Wyss 
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